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1. Gegenstand 
 

Die Förderrichtlinien stellen verbindliche Kriterien 
für die Inanspruchnahme von Fördermitteln des 
Fonds Soziales Wien (FSW) sowie für die Aner-
kennung von Einrichtungen dar. 
 
Die spezifische Förderrichtlinie für die Unterstüt-
zung obdach- bzw. wohnungsloser Menschen 
ergänzt die Allgemeinen Förderrichtlinien des 
FSW. 
 
Ziel dieser Förderrichtlinie ist 
 

a) die Unterstützung obdach- bzw. wohnungslo-
ser Menschen zu ermöglichen 

 
b) Schlaf- und Wohnplätze mit einem vielfälti-

gen, bedarfsorientierten und individuellen 
Angebot unter Bedachtnahme auf das Wohl 
der obdach- bzw. wohnungslosen Menschen 
sicher zu stellen. 

 
Der Fonds Soziales Wien unterstützt gemäß sei-
ner Satzung Personen, die sich in einer besonde-
ren sozialen Not- und Lebenslage befinden u.a. 
hinsichtlich des sozialen Grundbedürfnisses 
Wohnen.  

 
Die Gewährung von Förderungen des FSW orien-
tiert sich an den Zielsetzungen und Aufgaben der 
Wiener Wohnungslosenhilfe. Diese sehen ein 
breites und differenziertes Spektrum von Einrich-
tungen für obdach- bzw. wohnungslose Menschen 
vor. 
 
Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit wird nicht als 
isoliertes Phänomen gesehen. Vielmehr sind ihre 
Ursachen und Folgen zu erkennen und in der zu 
leistenden psychosozialen Betreuungsarbeit zu 
thematisieren und sowohl im Sinne der Nachsor-
ge als auch der Prävention zu bearbeiten. Die 
Angebote der Unterstützung sollen ein Netzwerk 
bilden, in das die einzelnen Einrichtungen mit 
verschiedenen Konzepten integriert sind. 
 
Das grundsätzliche Ziel jeder Unterstützung ist die 
(Wieder-)Erlangung einer individuell geeigneten 
Wohnform und die Reintegration in ein selbstbe-
stimmtes Leben. 
 
Die Unterstützung muss fachlich qualifiziert sein 
und dem Bedarf gerecht werden. Der erforderliche 
Mitteleinsatz soll so weit wie möglich optimiert 
werden. Der Dokumentation, Evaluation sowie der 
Qualitätssicherung kommt dabei entscheidende 
Bedeutung zu. 

2. Definitionen 
 

Im Sinne dieser Förderrichtlinie werden nachste-
hende Ausdrücke wie folgt definiert: 
 

a) „Obdachlos“: Obdachlos sind Personen, die 
mangels eines festen Wohnsitzes im öffentli-
chen Raum in Not- bzw. Behelfsunterkünften 
oder in Nachtquartieren übernachten. 

 
b) „Wohnungslos“: Wohnungslos sind Perso-

nen, die mangels eigenen Wohnraumes in 
Wohneinrichtungen der Wohnungslosenhilfe, 
Frauenhäusern oder anderen Einrichtungen 
leben bzw. anderweitige Unterstützung in 
Bezug auf Wohnungslosigkeit erhalten. 
Ebenfalls wohnungslos sind Personen, de-
nen nach der Entlassung aus Einrichtungen 
(wie z.B. Gefängnisse, Spitäler, Pflegeein-
richtungen) kein eigener Wohnraum zur Ver-
fügung steht. 

 
c) „Unterstützung“: Beratung, Betreuung und 

Deckung des Wohnbedarfs obdach- bzw. 
wohnungsloser Menschen im Rahmen von 
Leistungen durch „anerkannte Einrichtungen“ 
für obdach- bzw. wohnungslose Menschen.  

 
d) „Unterstützungsbedarf“: Unterstützungsbe-

darf haben obdach- bzw. wohnungslose 
Menschen, die auf Grund ihrer derzeitigen 
psychosozialen Situation ohne professionelle 
Hilfe nicht in der Lage sind ihre Obdach- bzw. 
Wohnungslosigkeit zu überwinden bzw. zu 
vermeiden und auf spezifische Leistungen 
der Wohnungslosenhilfe angewiesen sind. 

 
e) „Förderung“: Zuschuss zu den Kosten für die 

Inanspruchnahme von Leistungen einer an-
erkannten Einrichtung für obdach- bzw. woh-
nungslose Menschen. 

 
f) „Anerkannte Einrichtungen“: Einrichtungen, 

die gemäß den Allgemeinen und spezifischen 
Förderrichtlinien des FSW anerkannt wurden. 

 
g) „Familienangehörige“: Ehegattinnen und 

Ehegatten, eingetragene Partnerinnen und 
eingetragene Partner sowie minderjährige le-
dige Kinder, einschließlich Adoptiv- und 
Stiefkinder. 

 
h) „Personengemeinschaften“ bestehen aus 

zwei oder mehreren obdachlosen oder woh-
nungslosen Personen. 

 

Eine Personengemeinschaft bilden: 
 



Spezifische Förderrichtlinie für die Unterstützung  obdach- bzw. wohnungsloser Menschen  2

1. volljährige Personen, zwischen denen un-
terhaltsrechtliche Beziehungen oder eine 
Lebensgemeinschaft bestehen, sofern 
diese gemeinsam leben; 

2. minderjährige Personen mit zumindest ei-
ner zur vollen Obsorge berechtigten Per-
son, sofern diese gemeinsam leben; 

3. volljährige Personen mit Anspruch auf 
Familienbeihilfe mit zumindest einem El-
ternteil oder – mangels eines solchen – 
Großelternteil, sofern diese gemeinsam 
leben. 

 

i)  „Nutzungsentgelt“: jener Betrag, welchen 
obdach- bzw. wohnungslose Menschen für 
die Inanspruchnahme von Leistungen einer 
„anerkannten Einrichtung“, insbesondere für 
die Nutzung des Wohnraums, an diese zu 
leisten haben. 
 

j) „Kostenbeitrag“: jener Betrag, welchen ob-
dach- bzw. wohnungslose Menschen für die 
Inanspruchnahme von Leistungen einer „an-
erkannten Einrichtung“ in Abhängigkeit ihres 
Einkommens beizutragen haben. 

3. Anwendungsbereich 
 

Diese Förderrichtlinie gilt für  
 

a) obdachlose bzw. wohnungslose Menschen, 
die für ihre Unterstützung durch eine nach 
diesen Richtlinien „anerkannte Einrichtung“ 
eine Förderung beantragen bzw. in Anspruch 
nehmen (im Folgenden: Kundinnen/Kunden). 

 
b) Betreiberinnen/Betreiber von anerkannten 

Einrichtungen. 

4. Voraussetzungen und Nachweise 
für die Gewährung einer Förderung 
 

4.1. Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Förderung: 

 
a) Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit  
 
b) Vorliegen einer sozialen Notlage  

 
c) Unterstützungsbedarf 

 
d) Bereitschaft der beantragenden Person Un-

terstützung anzunehmen und in angemesse-
ner und zumutbarer Weise zur Abwendung, 
Bewältigung oder Überwindung der Obdach-
losigkeit bzw. Wohnungslosigkeit beizutra-
gen. 

 

e) Einkommen zumindest in Höhe der Mindest-
standards nach den Bestimmungen des Wie-
ner Mindestsicherungsgesetzes und/oder 
Leistungen nach dem Wiener Mindestsiche-
rungsgesetz. 

 
f) Kein Vermögen: Hat die Kundin/der Kunde 

Vermögen, dessen Verwertung ihr/ihm vor-
erst nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 
kann die Gewährung der Förderung von ei-
ner Sicherstellung (z.B. Pfandrecht) abhängig 
gemacht werden, wenn die Rückzahlung vo-
raussichtlich ohne Härte möglich sein wird. 

 
g) Österreichische Staatsbürgerschaft oder 

Gleichstellung.  
 

Den österreichischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern sind folgende Personen 
gleichgestellt, wenn sie sich rechtmäßig im 
Inland aufhalten und die Einreise nicht zum 
Zweck des Bezuges von Fördermitteln erfolgt 
ist: 

 
1. Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-
rechtigte, denen dieser Status nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die Gewährung von Asyl (AsylG 2005) zu-
erkannt wurde sowie Personen, die Staats-
angehörige eines EU- oder EWR-Staates 
oder der Schweiz und Opfer von Men-
schenhandel, grenzüberschreitendem Pros-
titutionshandel oder Opfer von Gewalt sind 
oder  die über eine Aufenthaltsberechtigung 
als Opfer von Menschenhandel oder grenz-
überschreitendem Prostitutionshandel oder 
als Opfer von Gewalt verfügen (§ 57 Abs.1 
Z 2 und 3 AsylG 2005); 
 
2. Staatsangehörige eines EU- oder EWR-
Staates oder der Schweiz, wenn sie er-
werbstätig sind oder die Erwerbstätigenei-
genschaft nach § 51 Abs. 2 Bundesgesetz 
über die Niederlassung und den Aufenthalt 
in Österreich (Niederlassungs- und Aufent-
haltsgesetz – NAG) erhalten bleibt oder sie 
das Recht auf Daueraufenthalt nach § 53a 
NAG erworben haben, sowie deren Fami-
lienangehörige; 
 
3. Personen mit einem Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ oder deren vor In-
krafttreten des NAG erteilte Aufenthalts- 
und Niederlassungsberechtigung als solche 
gemäß § 81 Abs. 2 NAG in Verbindung mit 
der Verordnung der Bundesministerin für 
Inneres zur Durchführung des Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetzes (Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetz-
Durchführungs-verordnung – NAG-DV) wei-
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ter gilt, sowie Personen mit einem vor dem 
1.1.2014 ausgestellten Aufenthaltstitel 
"Daueraufenthalt – Familienangehöriger" 
oder "Daueraufenthalt – EG", welche ge-
mäß § 81 Abs. 29 NAG als Aufenthaltstitel 
"Daueraufenthalt – EU" weiter gelten; 
 
4. Personen mit einem Aufenthaltstitel 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mit-
gliedstaates, denen ein Aufenthaltstitel 
nach § 49 Abs. 1, Abs. 2 oder Abs. 4 NAG 
erteilt wurde; 
 
5. Familienangehörige von österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern oder 
gleichgestellten Personen, die diesen ge-
genüber unterhaltsberechtigt oder -
verpflichtet sind, mit diesen gemeinsam le-
ben und sich rechtmäßig in Österreich auf-
halten. 

 
Personen, die nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005) einen Asyl-
antrag gestellt haben, erhalten bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 
keine Förderungen nach dieser Richtlinie. 
 
 
Personen, die nicht den österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleich-
gestellt sind und sich rechtmäßig in Öster-
reich aufhalten, können Förderungen nach  
dieser Richtlinie gewährt werden, wenn dies 
auf Grund ihrer persönlichen, familiären oder 
wirtschaftlichen Verhältnisse über die Ob-
dachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit hinaus 
zur Vermeidung einer sozialen Härte drin-
gend geboten erscheint. 
 

h) Lebensmittelpunkt in Wien: Bei der Beurtei-
lung ist eine Gesamtbetrachtung der berufli-
chen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebensbeziehungen der Kundin/des Kunden 
heranzuziehen. Die bloße Absicht einer Per-
son den Lebensmittelpunkt in Wien zu be-
gründen ist für eine Förderung nicht ausrei-
chend. 
 
In besonders berücksichtigungswürdigen Fäl-
len kann vom Erfordernis des Lebensmittel-
punktes in Wien Abstand genommen werden. 
In einem solchen Fall ist der tatsächliche 
Aufenthalt in Wien entscheidend. 
 

Bei Personengemeinschaften haben sämtliche 
volljährige Personen die genannten Vorausset-
zungen zu erfüllen. Minderjährige Personen ha-
ben die Voraussetzungen nach lit a) – c), g) und 
h) zu erfüllen sowie nach lit d), soweit dies auf-
grund ihres Alters möglich und zu erwarten ist. 

 
4.2. Anlässlich der Antragstellung auf Förde-

rung sind insbesondere folgende Nach-
weise zu erbringen: 
 

a) Amtlicher Lichtbildausweis 
 
b) Nachweis der Staatsbürgerschaft 

 
c) Sozialversicherungsnummer 

 
d) Aktueller Meldezettel bzw. Hauptwohnsitzbe-

stätigung 
 

e) Aktuelles Gesamteinkommen der Kundin/des 
Kunden (als Bestätigung sind z.B. Lohn-, 
Gehaltszettel, Nachweis über den Bezug von 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindestsi-
cherung, Pflegegeld, Krankengeld, o.ä. bei-
zulegen) 

 
Der Antrag ist von der Kundin/dem Kunden 
oder einer vertretungsbefugten Person zu un-
terzeichnen. Besteht eine Personengemein-
schaft aus mehreren antragsberechtigten 
Personen, muss der Antrag gemeinsam ge-
stellt werden und eine gemeinsame zustel-
lungsbevollmächtigte Person namhaft ge-
macht werden. Unterbleibt die Nennung einer 
zustellungsbevollmächtigten Person, gilt die 
im Antrag an erster Stelle genannte volljähri-
ge Person als gemeinsame zustellungsbe-
vollmächtigte Person. 

 
falls zutreffend: 
 
f) Heiratsurkunde bei aufrechter Ehe oder – so-

fern aufrecht – Urkunde über Eingetragene 
Partnerschaft 

 
g) Scheidungsdokumente oder Nachweis über 

Auflösung einer Eingetragenen Partnerschaft 
 

h) Sterbeurkunde der Ehepartnerin/des Ehe-
partners oder der Eingetragenen Partne-
rin/des Eingetragenen Partners 

 
i) Antrag bzw. Nachweis des Bezugs von Pfle-

gegeld 
 

j) Belege zu Vermögen  
 

zusätzlich für Minderjährige: 
 

k) Heiratsurkunde der Eltern bzw. Urkunde 
einer eingetragenen Partnerschaft der El-
tern 

  
l) Scheidungsdokumente bzw. Nachweis 

über die Auflösung einer eingetragenen 
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Partnerschaft sowie Dokumente über die 
Obsorge des Kindes (der Kinder) samt 
pflegschaftsgerichtlicher Genehmigung  

 
m) Aktuelles Gesamteinkommen des Kindes 

(z.B. Alimente, Waisenpension) sowie Bezug 
von Pflegegeld, Familienbeihilfe 

 
zusätzlich für AusländerInnen:  
(ausgenommen Gleichgestellte) 
 
n) Meldung einer bei der Einreise vorliegenden 

Verpflichtungs- oder Haftungserklärung  
 
o) Aufenthaltsstatus 

5. Zuerkennung der Förderung 
 
5.1. Die Zuerkennung der Förderung erfolgt an 

volljährige Einzelpersonen oder an Perso-
nengemeinschaften, die die Voraussetzun-
gen gemäß Pkt. 4.1. erfüllen. 
 

5.2. Über den Antrag auf Förderung entscheidet 
der FSW nach Prüfung aller Voraussetzun-
gen auf Grundlage einer individuellen fachli-
chen Beurteilung. Dabei werden die Eigenart 
und Ursache der Notlage, die bio-psycho-
sozialen Aspekte der Obdach- bzw. Woh-
nungslosigkeit, der Grad der Exklusion von 
gesellschaftlicher Teilhabe sowie die sonsti-
gen persönlichen Verhältnisse berücksichtigt. 
 
In Einzelfällen kann bis zur endgültigen Ent-
scheidung über den Antrag von der Voraus-
setzung des Einkommens nach Pkt. 4.1. e) 
und den Nachweisen nach Pkt. 4.2. Abstand 
genommen werden. 

 
5.3. Die der Kundin/dem Kunden zuerkannte 

Förderung besteht in der Gewährung von 
Zuschüssen zu den Kosten der Leistungen 
durch die „anerkannte Einrichtung“. 
 

5.4. Bei Zuerkennung der Förderung ist die Kun-
din/der Kunde berechtigt, die bewilligte Leis-
tung in einer „anerkannten Einrichtung“ in 
Anspruch zu nehmen. 

 
5.5. Nach Abschluss des Vertrages zwischen der 

Kundin/dem Kunden und der Betreiberin/dem 
Betreiber der „anerkannten Einrichtung“ be-
steht die Verpflichtung, diesen Vertrag dem 
FSW auf Anfrage unverzüglich in Kopie zur 
Verfügung zu stellen. 

 
5.6. Die Kundin/der Kunde hat dem FSW alle für 

die Förderung maßgeblichen Änderungen 
(z.B. Änderung des Gesamteinkommens und 

des Bezugs bzw. der Höhe von Pflegegeld) 
unverzüglich anzuzeigen. 
 

5.7. Die Auszahlung der Förderung erfolgt direkt 
an die „anerkannte Einrichtung“. 
 

5.8. Für die Leistungen durch eine „anerkannte 
Einrichtung“ ist von der Kundin/dem Kunden 
ein Nutzungsentgelt an die „anerkannte Ein-
richtung“ zu entrichten, sofern keine abwei-
chende Regelung mit dem FSW getroffen 
wird. 

 
5.9. Die Einhebung von Kostenbeiträgen durch 

den FSW ist durch eine ergänzende Richtli-
nie zu regeln.  

 
5.10. Qualitätskontrolle: Der FSW sieht sich 

verpflichtet, die bestmögliche Qualität von 
geförderten Maßnahmen sicher zu stellen. 
Um dies erfüllen zu können, ist es seitens der 
Kundin/des Kunden erforderlich, vor Ort Kon-
trollen der Betreuungsqualität durch Mitarbei-
terInnen des FSW zu ermöglichen. 

 
Lehnt eine Kundin/ein Kunde ein vom FSW geför-
dertes Leistungsangebot ohne triftige, berücksich-
tigungswürdige Gründe ab, so erlischt die bereits 
erteilte Förderbewilligung. Die Förderbewilligung 
einer Personengemeinschaft erlischt, wenn nur 
ein Mitglied der Personengemeinschaft ein vom 
FSW gefördertes Leistungsangebot ohne triftige 
berücksichtigungswürdige Gründe ablehnt. 

6. Ersatz von Förderungen 
 

Die Empfängerin/der Empfänger der Förderung ist 
zum Ersatz der für sie/ihn aufgewendeten Mittel 
verpflichtet, soweit sie/er über hinreichendes Ein-
kommen bzw. Vermögen verfügt oder hierzu ge-
langt oder innerhalb der letzten drei Jahre vor der 
Zeit des Zuspruchs der Förderung, weiters wäh-
rend der Gewährung der Förderung oder inner-
halb von drei Jahren nach der Beendigung der 
Förderung durch Rechtshandlungen oder diesbe-
züglich wirksame Unterlassungen, wie etwa die 
Unterlassung des Antritts einer Erbschaft, die 
Mittellosigkeit selbst verursacht hat. Die Verpflich-
tung zum Ersatz der Förderung geht gleich einer 
anderen Schuld auf die Erbinnen/Erben der Emp-
fängerin/des Empfängers der Förderung über, 
begrenzt auf die Höhe des Nachlasses. 
 
Stichtag für die Berechnung der Frist ist der letzte 
Tag des Jahres in dem Förderungen an die Er-
satzpflichtigen gewährt wurden. 

7. Anerkennung von Einrichtungen 
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7.1. Voraussetzung für die Anerkennung 
 
BetreiberInnen von Einrichtungen zur Unterstüt-
zung obdach- bzw. wohnungsloser Menschen 
können die Anerkennung gemäß den Allgemeinen 
und Spezifischen Förderrichtlinien des FSW bean-
tragen. 
 
7.2. Mit dem Ansuchen um Anerkennung sind 

insbesondere folgende Unterlagen vorzu-
legen: 

 
7.2.1. Inhaltliches Konzept 
 
Dieses dient der umfassenden Darstellung der 
von der Einrichtung erbrachten Leistungen und 
erläutert insbesondere folgende Punkte: 

a) Ausgangslage, Problemstellung, Hintergrund 
 
Es werden Grundannahmen, Ansätze, Kon-
zepte, Modelle bzw. ein fachlicher Hinter-
grund dargestellt. 

 
b) Zielsetzungen 

 
c) Zielgruppendefinition 

 
 Es wird dargestellt, welcher Personenkreis 

umfasst ist, welche Spezialisierungen vorge-
nommen bzw. Schwerpunkte gesetzt werden; 
Ausschlusskriterien sind eigens nachzuwei-
sen. 

 
d) Darstellung des Leistungsangebotes, der Me-

thoden, Ziele und der angestrebten Wirkung 
der Leistungen 
 

 Das Leistungsangebot soll dabei den aus 
Zielen und Zielgruppen abgeleiteten Erfor-
dernissen unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Lebensrealitäten von Frauen 
und Männern entsprechen und sowohl quali-
tativ als auch quantitativ dargestellt werden. 

 
e) Verfügbarkeit der angebotenen Leistungen in 

örtlicher und quantitativer Hinsicht 
 
f) Betreuungsschlüssel 
 
g) Betreuungsvereinbarung und Nutzungsent-

gelt der KundInnen 
 

h) Darstellung der Vernetzung innerhalb der 
Wiener Wohnungslosenhilfe 
 

 Insbesondere wird erläutert, wie die Einbin-
dung der Einrichtung in das Gesamtsystem 
der Wiener Wohnungslosenhilfe bzw. mit 

welchen Einrichtungen eine Zusammenarbeit 
erfolgt. 

 
7.2.2. Organisationsstruktur und personelle Aus-

stattung 
 

a) Rechtsform der Betreiberin/des Betreibers 
 
b) Satzungen bzw. Gründungs- bzw. Errich-

tungsnachweise (z.B. Firmenbuchauszug, 
Vereinsregisterauszug, etc.), aus denen die 
Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Einrich-
tung hervorgeht sowie auch, wer die Betrei-
berin/den Betreiber rechtlich nach außen ver-
tritt bzw. zeichnungsberechtigt ist. 

 
c) Darstellung der Eigentumsverhältnisse und 

Beteiligungen an anderen Organisationen 
bzw. Unternehmen 

d) Organisationsstruktur (Organigramm) 
  

e) Hausordnung u.ä. 
 

 
f) Beschreibung der baulichen Voraussetzun-

gen sowie der räumlichen und technischen 
Ausstattung, Standortübersicht 

 
g) Betriebsbewilligungen, Prüfprotokolle der 

Aufsichtsbehörde 
 

h) Personalplan, Dienstplan und Qualifikation 
der MitarbeiterInnen sowie Stellen- und 
Funktionsbeschreibungen 

 
i) Darstellung von Maßnahmen zur Aufrechter-

haltung des Betriebes im Krisenfall (z.B. 
Pandemieplan) 

 
j) Relevante Kollektivverträge oder Mindest-

lohntarife bzw. gültige Betriebsvereinbarun-
gen 

 
7.2.3. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit, Rahmenbedingungen 
 

Diese Darstellung legt die Art und Weise der Um-
setzung des inhaltlichen Konzepts dar und enthält 
insbesondere folgende Punkte: 
 

a) Detaillierte Kalkulation der zu fördernden 
Leistungen 

 
 Dazu ist eine nachvollziehbare Darstellung 

der Berechnung unter Verwendung des „Ta-
rifkalkulationsmodells“ des FSW vorzulegen. 

 
b) Budgetvoranschlag / Wirtschaftsplan für die 

gesamte Organisation/den gesamten Betrieb 
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c) Detaillierungsgrad des Aufwandes wie im 
Jahresabschluss; Erlöse sind nach FSW und 
Drittmittel, z.B. Spenden, Sponsorengeldern, 
Nutzungsentgelten der KundInnen und Ähnli-
chem aufzugliedern. 

 
d) Eine Darstellung der Verhältnisse in Bezug 

auf die Verrechnung der Umsatzsteuer bzw. 
eine Darstellung, in welchen Bereichen Um-
satzsteuer verrechnet wird und in welchen 
nicht 

 
e) Darstellung der gesetzlichen und der freiwillig 

gebildeten Rücklagen, soweit sie nicht im 
Jahresabschluss bzw. Prüfbericht erläutert 
sind 

 
f) Letzter Jahresabschluss inkl. Erläuterungen 

und Prüfbericht, soweit gesetzlich vorgese-
hen 

 
7.3. Meldungen und Dokumentation 

 
Mit der Anerkennung verpflichtet sich die Betrei-
berin/der Betreiber der Einrichtung, über die ge-
förderten Leistungen, Berichte an den FSW zu 
übermitteln. Die Berichte haben alle notwendigen 
Daten zu beinhalten. 
 
Die Tätigkeit der „anerkannten Einrichtung“ ist zu 
dokumentieren (vgl. die Allgemeinen Förderrichtli-
nien des FSW).          
 
Details werden vom FSW in der jeweils aktuellen 
Vorlage „Leistungsbericht Wiener Wohnungslo-
senhilfe“ bzw. zwischen FSW und der Betreibe-
rin/dem Betreiber der „anerkannten Einrichtung“ 
festgelegt. 
 
7.4. Qualitätssicherung 

 
Mit der Anerkennung verpflichtet sich die Betrei-
berin/der Betreiber der „anerkannten Einrichtung“  
 

a) zur Durchführung von Maßnahmen des Qua-
litätsmanagements: z.B. Maßnahmen der 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
(inkl. Konzepte zur Entwicklung und Imple-
mentierung solcher) sowie Fortbildung des 
Personals, Supervision, etc.  

 
b) zur Duldung von und Mitwirkung an Maß-

nahmen des FSW, die der Beobachtung und 
Beurteilung der anerkannten Leistungsquali-
tät dienen. 

8. Inkrafttreten 
 

Die spezifische Förderrichtlinie für die Unterstüt-
zung obdach- bzw. wohnungsloser Menschen 
wurde durch Beschluss des Kuratoriums des FSW 
mit Wirksamkeit 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt. 
 

 

 


